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Informationen aus Vorstand und Geschäftsstelle

30. Vorstandssitzung der 5. VV
Der Vorstand traf sich am 
19.02.2016 zur 30. Vorstandssit-
zung der 5. Legislaturperiode. 
Inhalte dieser Beratung waren 
insbesondere folgende Schwer-
punktthemen:
• Vorbereitung zum Inhalt und 

Ablauf der 13. Sitzung der 5. 
Vertreterversammlung am 
18.03.2016

• Arbeitsstand zur Novellierung 
der Kammerregularien nach 
dem neuen BbgIngG vom 
21.01.2016

• Sachstand zur Novellierung 
BbgBO

• Fragen der Öffentlichkeits-
arbeit und Organisation der 
Weiterbildung

• Beratung von Einzelanfragen 
aus dem Mitgliederkreis

Die Vorstandsmitglieder berie-
ten hierzu:
• Vorschläge zur Um- und Nach-

besetzung von Arbeitsgremi-
en der Kammer

• Auftragsinhalte an Kammer-
gremien zur Vorbereitung von 
Beschlussvorlagen

• Vorbereitung regionaler Mit-
gliederversammlungen

• Maßnahmen zur weiteren 
Einflussnahme auf die Novel-
lierung BbgBO

• weitere Vorbereitung zur 
Einrichtung regionaler Bera-
tungsstellen

• Fragen zum Haushaltsab-
schluss 2015

• Arbeitsstand und weitere 
Maßnahmen zur Vorberei-
tung von Prüfungen zum 
Fachingenieur EGP bzw. Lis-
tung Energieeffizienzplaner 
sowie Kontrollaufgaben nach 
EnEV

• Auswertung durchgeführter 
sowie Vorbereitung kommen-
der Kammerveranstaltungen 
wie Tagung des Brandenbur-
gischen Ingenieurrates am 
25.02.2016, Fachtagungen, 
Seminare, Fachexkursionen, 

Frühjahrsempfang und In-
genieurkammertag, Schüler-
wettbewerb, Aktion „Ingeni-
eure treffen Schule“ und wei-
tere Einzelmaßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit

Tagung des Brandenburgi-
schen Ingenieurrates
Auf Einladung des Kammerprä-
sidenten Matthias Krebs kamen 
am 25.02.2016 die Vertreter des 
Bbg. Ingenieurrates zu ihrer dies-
jährigen Beratung zusammen. 
Von insgesamt 18 Mitgliedern 
waren 14 Vertreter der Einladung 
gefolgt und tauschten sich über 
aktuelle berufspolitische sowie 
Fragen der Weiterbildungsarbeit 
aus.
Im ersten Teil zur Berufspolitik 
informierte Herr Krebs über die 
Probleme bei der Einflussnahme 
der Kammer auf die Gesetzge-
bung zum neuen Brandenburgi-
schen Ingenieurgesetz sowie zur 
neuen Landesbauordnung.
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Die Veranstaltung fand am 4. März 
im baukulturpreiswürdig sanier-
ten Klubhaus der Stadt Ludwigs-
felde statt, einem nach  3-jähriger 
Sanierung baulich, akustisch, 
technisch und brandschutztech-
nisch ertüchtigtem Bau, der trotz 
dieser umfangreichen Eingriffe 
den Charme und die Großzügig-
keit der 1960er Jahre beibehalten 
hat. Das angenehme und gut or-
ganisierte Ambiente prägte die-
sen Tag. 
Kammerpräsident Matthias Krebs 
eröffnete den Prüfsachverstän-
digentag und begrüßte u. a. fol-
gende Gäste: MR Jan-Dirk Förster 
und OARin Gabriele Fritze von der 
Obersten Bauaufsicht des Landes 
Brandenburg; Andreas Feldhahn, 
Mitarbeiter des Ministeriums für 
Landesentwicklung und Verkehr 
des Landes Sachsen-Anhalt; LMR 

Jens Meißner vom Thüringer 
Ministerium für Bau, Landesent-
wicklung und Verkehr; MR Knut 
Czepuck des Arbeitskreises Tech-
nische Gebäudeausrüstung der 
Fachkommission Bauaufsicht der 
Bauministerkonferenz; Professor 
Dr. Winfried Schütz, BTU Cott-
bus als Moderator und Torsten 
Klaehn als stellvertretenden Bür-
germeister der Stadt Ludwigsfel-
de.
Detlef Behrens, Vorsitzender des 
Ausschusses für Prüfsachverstän-
digenwesen der BBIK, gab einen 
kurzen Abriss über die zurück-
liegende Arbeit des Ausschusses 
im  Jahr 2015, über durchgeführ-
te Prüfungen, Maßnahmepla-
nungen zur Weiterbildung als 
Prüfsachverständiger, Kontrol-
len von Prüfberichtsinhalten, 
Prüfungsdurchführungen, Män-

gelverfolgungen, Beschwerden, 
Stellung des Prüfsachverständi-
gen in der zu erwartenden neu-
en BbgBO, Gleichwertigkeit  und 
Listenführung in den jeweiligen 
Bundesländern.
Er appellierte an die Berufsehre, 
begründend auf Beschwerden 
der letzten Monate, bei wieder-
kehrenden Prüfungen festge-
stellte Mängel anzusprechen und 
seine Pflichten wahrzunehmen.
Herr Förster kommentierte den 
derzeitigen Verfahrensstand 
zur  Novelle der BbgBO und 
begründete die Anpassung an 
die Musterbauordnung (MBO).
„Der Gesetzentwurf wurde am 
22.12.2015 vom Kabinett be-
schlossen und dem Landtag 
zugeleitet.“ Dort fand die erste 
Lesung am 20.01.2016 statt. Der-
zeit beraten die Fachausschüsse 

Im zweiten Teil informierte Vi-
zepräsident Bernd Packheiser 
über Organisationsformen und 
aktuelle Vorhaben zur berufli-
chen Aus- und Weiterbildung. 
Hierzu folgte ein reger Mei-
nungsaustausch zu gegenseitig 
angestrebten Kooperations- und 
Koordinierungsmöglichkeiten.  

Mal unter uns  - zu den Aufga-
ben der Kammer
Die der Kammer hoheitlich über-
tragene berufspolitische Selbst-
verwaltung der Ingenieure be-
deutet als Hauptaufgabe nicht die 
reine Verwaltung ihrer Mitglieder. 
Vielmehr obliegt es der Kammer, 
über ihre Arbeitsgremien und mit 
Hilfe der Geschäftsstelle auf Si-
cherheit und Ordnung,  Qualität 

und Wirtschaftlichkeit in allen 
Bereichen des Ingenieurwesens 
einzuwirken, damit auch Ver-
antwortung für Bauherren und 
letztlich für Verbraucherschutz 
zu tragen. Bei Problemen gibt 
es nach dem Ingenieurgesetz 
konkrete Verfahrensarten, etwa 
Schlichtungs-, Rüge- oder Ehren-
verfahren.
Immer wieder erreichen die Ge-
schäftsstelle Beschwerden über 
(angebliche) Fehlleistungen von 
Ingenieuren (Mitglieder und 
Nichtmitglieder). Der Kammer-
vertretung obliegt es, diesen 
Beschwerden nachzugehen, den 
Sachverhalt aufzuklären, die er-
hobenen Beschuldigungen auf 
ihre Berechtigung zu prüfen. 
Dies alles geschieht zunächst 

unter dem Gesichtspunkt der 
Unschuldsvermutung des Betrof-
fenen. Und dabei bleibt es!
Die BBIK steht zu ihren Mitglie-
dern und wird als ihre Interes-
senvertretung gerade sie ge-
gen unberechtigte Vorwürfe in 
Schutz nehmen. Und doch muss 
sie dabei objektiv und unpartei-
isch bleiben. Eine Bitte um erste 
Stellungnahme bzw. Anhörung 
des Beschuldigten als „Vorver-
urteilung“ aufzufassen, ist dabei 
unberechtigt und widerspricht 
nicht der vorgenannten Interes-
senvertretung.

Bernd Packheiser
Vizepräsident BBIK

■ KAMMER AKTUELL

Prüfsachverständigentag 2016 - Ein Rückblick
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darüber. U. a. fand am 03.03.2016 
eine Expertenanhörung mit Ver-
tretern der BBIK, der Architekten-
kammer Brandenburg, der IHK, 
kommunaler Spitzenverbände, 
der Feuerwehrverbände, des Lan-
desbehindertenbeauftragten und 
Vertretern des Thüringer Ministe-
riums für Bau, Landesentwicklung 
und Verkehr statt, die von ihren 
Erfahrungen, der bereits 2004 um-
gesetzten  Musterbauordnung, 
berichten konnten.
Zum August 2016 wird mit dem 
Beschluss des neuen Gesetzes 
gerechnet. Zu den Änderungen 
werden gehören:
• Die Einführung des fünfstufi-

gen Gebäudeklassensystems
• Die musterkonforme Übernah-

me der Brandschutzanforde-
rungen und des Sonderbau-
tenkatalogs

• Die Rauchwarnpflicht für Woh-
nungen

• Die Einführung eines Baulei-
ters für die Koordinierung des 
Bauablaufes und die Bauüber-
wachung

• Der Prüfungsverzicht des 
Standsicherheitsnachweises bei  
1- und 2-Familienhäusern

• Die Geltungsdauer bei plan-
festgestellten oder plangeneh-
migten baulichen Anlagen

• Die Einrichtung eines Baulas-
tenverzeichnisses statt be-
schränkter pers. Dienstbarkei-
ten im Grundbuch

Beibehalten wird:
• Die Konzentrationswirkung 

des Baugenehmigungsverfah-
rens

• Die Berechnung und das Sy-
stem des Abstandsflächen-
rechtes (von 0,5 h auf 0,4 h) 

Die Überarbeitung des Bauord-
nungsrechtes, die den Bundes-
ländern obliegt, muss der europä-
ischen Gesetzgebung folgen. So 
wird in einem zweiten Schritt auf 
die Änderung des Bauprodukten-

gesetzes und das dazugehörige 
Urteil des EuGH eingegangen.
Sachsen-Anhalt versucht für 
diese Umsetzung in der Bauord-
nung den dafür vorgesehenen 
Stichtag 16. Oktober 2016 einzu-
halten.
Anschließend konnten fachspe-
zifische Fragen an das Gremium 
gestellt werden, die im Dialog 
beantwortet worden sind.
Zum Abschluss des ersten und 
gemeinsamen Teiles erörterte 
Dipl.-Ing. Matthias Oeckel, Ge-
schäftsführer Dr. Zauft Ingeni-
eurgesellschaft für Bauwesen 
mbH,  gesetzliche Anforderun-
gen bei der Errichtung und den 
Betrieb von Unterkünften für 
Flüchtlinge und Asylbewerber 
und ging sehr praxisbezogen auf 
eine mögliche Umsetzung ein.
Aus der Not heraus und den Be-
dürfnissen folgend, schnell und 
einfach Unterkünfte zu schaffen, 
sind Lösungen zu suchen, die ein 
vertretbares Sicherheitsniveau 
beinhalten. Dies erfolgt auf der 
Grundlage des Schreibens des 
MIL v. 09.10.2015 „Unterbrin-
gung von Flüchtlingen und Asyl-
begehrenden“.
Es wird empfohlen:
• Selbst bei genehmigungs-

freien Nutzungen von Be-
standsbauten (Wohnungen 
oder Beherbergungsstätten) 
über eine „angemessene Per-
sonenzahl“ im Rahmen einer 
Bauvoranfrage die uBAB ent-
scheiden zu lassen.

• Von keiner pauschalen Frei-
gabe auszugehen, da man 
sich im ungeregelten Son-
derbau bewegt und das Vor-
handensein von Verwendbar-
keitsnachweisen zu prüfen 
ist!

• Voraussetzend für die Nut-
zung größerer Anlagen ein 
Brandschutzkonzept zu er-
stellen. Darin sind die be-
sonderen Anforderungen zu 

definieren und Abweichun-
gen in Abstimmung mit den 
Brandschutzdienststellen und 
Trägern der Einrichtung durch 
technische und organisato-
rische  Maßnahmen zu kom-
pensieren.

• Eine ständig besetzte Stel-
le vor Ort, eine ausreichend 
akustische Alarmierung und 
geschulte organisatorische 
Abläufe in Abstimmung mit 
den Brandschutzdienststellen 
als Grundvoraussetzung zu 
wählen.

 
Der zweite Teil des Prüfsachver-
ständigentages war unterglie-
dert in die Themenschwerpunkte 
der Fachsektionen Energetische 
Gebäudeplanung und Sicher-
heitstechnische Gebäudeausrü-
stung.
Durch Anja Rogsch vom DIBT 
und Britt Voigt vom MIL wurde 
umfangreich das EnEV-Kontroll-
system erörtert und ausgiebig 
auf die Zusammenarbeit und die 
geplante Organisation der Kon-
trollstufen eingegangen.
Abschließend wurde, basierend 
auf dem Vortrag von Dr.-Ing. Pe-
ter Baum,  der Umgang mit Be-
rechnungsprogrammen und in 
Zusammenarbeit mit Berliner 
Kollegen enthusiastisch das wei-
tere konstatierende Vorgehen 
diskutiert.
Es war im Fazit von der Auswahl 
des Ortes, der Organisation und 
der Wissensvermittlung eine sehr 
gelungene Veranstaltung!

Birgit Dieffenbacher
Mitglied BBIK und Beiratsmitglied  
der FS Hochbau und Denkmal-
schutz



DEUTSCHES INGENIEURBLATT    BRANDENBURG April 2016

4

Informationen über ein erfolg-
reiches Projekt
„…Wer sich keine Ziele setzt – 
wird nichts erreichen…“ Diesen 
Grundsatz erfolgreichen Wirkens 
kann man getrost dieser Informa-
tion zum Workshop „Nachhaltiges 
Planen und Bauen“ am 18.02.2016 
auf der bautec 2016 setzen. Im 
dritten Jahr der kooperativen 
Veranstaltungsreihe des MIL, der 
BBIK und der AK des Landes Bran-
denburg wagten wir das Experi-
ment, Hauptbeteiligte am Bau in 
einem „Bauforum“ der bautec in 
Berlin zusammen zu führen. Ziel 
war es, Ingenieure und Architek-
ten, öffentliche Bauverwaltungen 
als Bauherren und Hersteller von 
Bausystemen für Nachhaltiges 
Bauen zentral an einem Ort zu-
sammen zu bringen. Sozusagen 
ein Workshop zum Anfassen.  Da 
bot es sich geradezu an, das An-
gebot der Firma „Schulz-Baube-
darf GmbH“ aus Ludwigsfelde an-
zunehmen, ihr Bauforum auf der 
bautec 2016 für den Workshop 
zu nutzen. Im Ergebnis kann ein-
geschätzt werden: Dieses Experi-
ment ist gelungen!
Zunächst möchte ich allen Orga-
nisatoren bzw. Mitstreitern dan-
ken, die diesem Experiment zum 
Erfolg verhalfen. Von der Firma 
Schulz-Baubedarf GmbH Alex-
andra und Oliver Staubesand 
sowie Geschäftsführer Andreas 
Langner, vom MIL - Frank Segeba-
de, Gisela Klenner und Britt Voigt, 
von der BBIK Heike Hirsch und Da-
niel Petersen.
Gemeinsam gelang es, dass sich 
die Ministerin des MIL, Kathrin 
Schneider, dankenswerterweise  
diesem Workshop unterstützend 
zur Seite stellte. Sie nahm sich die 
Zeit für kurze informelle Besuche 
auf fünf Ständen von Herstellern 
nachhaltiger Bausysteme bzw. 

neuer Technologien dezentraler 
Wärmeversorgungssysteme.  Die 
Besuche galten dem Berliner Un-
ternehmen „Dämmstatt“, der Fir-
ma H+L GmbH (Großbausyste-
me auf Basis von Ton) sowie dem 
Brandenburger Ingenieurbüro 
„Doppelacker“ mit  ihrem dezen-
tralen Nahwärmversorgungssys-
tem auf Basis von Erdwärme, 
welches im Sommer zum som-
merlichen Wärmeschutz genutzt 
werden kann. Es bietet sich für 
städtebauliche Lösungsansätze 
mit gleichzeitiger dezentraler 
Wärme- und Kühlversorgung bei 
mittleren und größeren Quar-
tiersprojekten an. 
Im Leitvortrag für den Workshop 
stellte die Ministerin neue poli-
tische Rahmenbedingungen für 
das Nachhaltige Bauen vor. 

zur Information und Aufklärung 
zum Nachhaltigen Bauen leisten. 
Frau Schneider informierte, dass 
das MIL ökologische Baustoffe - 
besonders energiesparende Bau-
produkte - neu in den Kostenka-
talog der Städtebauförderung 
aufnimmt, um hier aus der An-
wendung dieser Baustoffe ent-
stehende höhere Kosten kom-
pensieren zu helfen. Das betrifft 
z. B. Stampflehm für Bodenplat-
ten, Vertikalsperren von Ton, Au-
ßenwanddämmungen aus Zellu-
loseplatten und Holz, Innendäm-
mung u. a. aus Holz, Hanf, Jute, 
Schafwolle und Innenputz aus 
Lehm. Der Katalog soll in ca. 80 
Positionen angepasst werden. In 
diesem Sinn standen die beiden 
folgenden Vorträge der Firma 
H+L GmbH und dem Ing.-Büro 
Doppelacker. Sie waren Ange-
bote an den Workshop, aufzu-
zeigen, welche technologischen 
Möglichkeiten es gibt. 
Letztendlich ist für die Bewer-
tung des Erfolges des Workshops 
die Tatsache entscheidend, dass 
sich nach dem Forum viele der 
Teilnehmer mit Herstellern von 
nachhaltigen Bausystemen tra-
fen. Sie führten fachliche  Ge-
spräche, tauschten Kontakte aus  
und besprachen sogar erste ge-
meinsame Projekte! Dazu wurde 
auch ausgiebig die abendliche 
Standparty genutzt. Zum Schluss 
möchte ich noch auf weitere Ver-
anstaltungen unserer Bildungs-
reihe „Nachhaltiges Planen und 
Bauen“ verweisen: 
Am 12.05.2016 werden der Work-
shop der Architektenkammer, 
am 19.09.2016 die Fachtagung 
des MIL, am 17.11.2016 der zwei-
te Workshop der BBIK stattfinden.             
                                                                                                          
Stephan Thude 
FS NEU der BBIK

Workshop „Nachhaltiges Planen und Bauen“ auf der bautec 2016

Im Mittelpunkt stand dabei die 
Fragestellung nach der Wertstel-
lung des Nachhaltigen Bauens 
im Land Brandenburg. Aus ihrer 
Sicht ist die Zeit der Generalisten 
am Bau vorbei. Architekten müs-
sen mit Ingenieuren, Anlagen-
technikern, Bauphysikern, En-
ergieberatern und Baubiologen 
gut zusammenarbeiten. Natür-
lich auch mit den Bauherren. 
Das MIL möchte einen Beitrag 

v.l.n.r. Schulz-Baubedarf p.p.a. Oliver Staubesandt, 

VOM AK Brbg. Andreas Rieger, Ministerin Kathrin 

Schneider, BBIK-Präsident Matthias Krebs, FS Leiter 

NEU Stephan Thude, Andreas Langner GF Schulz-

Baubedarf

© MIL, Gisela Klenner
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Die Brandenburgische Ingenieur-
kammer verfolgt im Rahmen der 
Nachwuchsaquise seit längerer 
Zeit verschiedene Programme, um 
bei jungen Leuten durch lebendi-
ge Informationen von Fachleuten 
das Interesse für das Berufsbild 
des Ingenieurs zu wecken, die 
Vielzahl der Möglichkeiten, Per-
spektiven und Entwicklungswege 
aufzuzeigen.
Seit sechs Jahren zieht die BBIK u. 
a. mit der Veranstaltungsreihe „In-
genieure treffen Schule“ durchs 
Land und wendet sich direkt an 
Schüler, die noch im Schulprozess, 
aber bereits in der ernsthaften 
Phase der Berufsfindung stehen.
Eine wichtige Hausadresse ist da-

bei das Oberstufenzentrum in 
Werder (Havel) geworden. Am 
10. März 2016 stellten Vertreter 
der BBIK dort zum dritten Mal 
den Schülern/innen den Ingeni-
eurberuf in seiner Vielfalt vor. 
Anwesend waren erneut rund 
100 Schüler der Oberstufen-
zentren Werder, Potsdam und 
Teltow sowie dem ortsansässi-
gen Gymnasium.  
Es wurden Ihnen durch Torsten 
Genz vom Vermessungsbüro 
Kraus aus Falkensee verschiede-
ne Fachgebiete und Aufgaben 
des Ingenieurs im Vermessungs-
wesen vorgestellt und die einzel-
nen Disziplinen bei einer solchen 
Projektabwicklung veranschau-

licht. Im Anschluss informierte 
der MINT-Koordinator der Hoch-
schule für Nachhaltige Entwick-
lung Eberswalde - Mario Schmitz 
- über Lerninhalte an den Hoch-
schulen und Universitäten und 
welchen Weg die jungen Leute 
über die Ausbildung sowie dem 
Abitur zum Hochschulstudium 
gehen müssen.

Im Februar festigten das Ober-
stufenzentrum (OSZ) sowie die 
BBIK die enge Zusammenarbeit 
durch eine Kooperationsverein-
barung, welche beiden Partnern 
die Durchführung von Unter-
richtsprojekten und Fachexkur-
sionen erleichtert. Das Ergebnis 

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, die Brandenburgische In-
genieurkammer lädt alle Kam-
mermitglieder recht herzlich 
zum 21. Ingenieurkammertag 
am 1. Juli 2016 ins SEMINARIS 
Seehotel Potsdam ein. Die zen-
trale Jahresveranstaltung un-
serer Kammer steht in diesem 
Jahr unter dem Motto „Ingeni-
eure zwischen Tradition und In-
novation“. Dabei wollen wir die 
Innovationskraft aktueller wie 
zukünftiger Entwicklungspro-
zesse des Ingenieurwesens the-
matisieren. Es wird u. a. über die 
Bedeutung des Freihandelsab-
kommens TTIP und Ceta für die 
Ingenieure in Deutschland ge-
sprochen, wofür wir den Euro-
paabgeordneten Helmut Scholz 

von DIE LINKE als Gastredner 
gewinnen konnten. Weiterhin 
werden wir auf aktuelle Prozes-
sabläufe beim Planen, Entwer-
fen, Errichten und Verwalten von 
Gebäuden, Infrastrukturanlagen 
und Versorgungseinrichtungen 
eingehen, wozu Prof. Dipl.-Ing. 
Hans-Georg Oltmanns, Prüfinge-
nieur für Baustatik der Oltmanns 
GmbH einen Vortrag halten wird. 
Weitere Vorträge zu ingenieurre-
levanten Themen zwischen Tra-
dition und Innovation befinden 
sich noch in der Planung.
Am Ende der Veranstaltung ist 
ein Podiumsgespräch mit den 
Vorsitzenden der Landtags-
fraktionen in Brandenburg zur 
HOAI, zur Brandenburgischen 
Bauordnung aber auch zu den 

Auswirkungen der EU-Politik 
auf deutsche Ingenieurbüros 
anberaumt. 
Es erwarten Sie somit interes-
sante Fachvorträge zu ganz 
grundsätzlichen Fragestellun-
gen, die unseren Berufsstand 
beschäftigen und Auswirkung 
auf die tägliche Arbeit haben. 
Auch in diesem Jahr ist die Teil-
nahme für alle Kammermitglie-
der kostenfrei. Die Veranstal-
tung wird von der BBIK mit 8 
Punkten gem. Weiterbildungs-
richtlinie anerkannt. 
Zeitnah erhalten Sie eine offi-
zielle Einladung mit dem aus-
führlichen Programm.

Matthias Krebs
Präsident BBIK

21. Ingenieurkammertag
Ingenieure zwischen Tradition und Innovation

Kooperation mit Oberstufenzentrum Werder (Havel) geschlossen
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■ ALLES WAS RECHT IST

Objektüberwachung
Bauleitung und Bauüberwachung:
Was beides unterscheidet und welche Folgen das für Sie hat

Welche Leistungen kann der Auf-
traggeber eigentlich in der Lph 8 
erwarten? 
Die Antwort auf diese Frage wird 
manchen Auftraggeber überra-
schen. Sie sollte es dazu ermun-
tern, vermehrt Besondere Leistun-
gen anzubieten. Es ist nämlich kei-
neswegs so, dass mit der Beauf-
tragung der Lph 8 die komplette 
Leitung und die Organisationstä-
tigkeiten auf der Baustelle auf den 
Objektplaner (fälschlicherweise 
oft als Bauleiter bezeichnet) über-
tragen worden sind. 
Die Grundleistungen der HOAI se-
hen das nicht vor.

Missverständnisse zum Lei-
stungsbild des „Bauleiters“

Viele Auftraggeber gehen davon 
aus, dass die Grundleistungen der 
Lph 8 folgende Tätigkeiten ab-
decken (Stichwort „Bauleiter“):

• Der „Bauleiter“ übernimmt 
die gesamte Organisation des 
Baustellenbetriebs (z. B. Be-
triebsflächen für Zwischenla-
gerungen).

• Er bearbeitet Fragen der all-
gemeinen und arbeitsplatz-
bezogenen Arbeitsschutz-
maßnahmen auf der Baustel-
le.

• Er plant und organisiert Maß-
nahmen zur Einrichtung der 
Baustelle (Bauzaunerstellung 
und -kontrolle, Beleuchtung, 
Winterdienst, Verkehr).

• Er sorgt dafür, dass die all-
gemeine Ordnung aufrecht 
erhalten wird (z. B. Vorgaben 
für Baubüros, Sanitäreinrich-
tungen, provisorische Stell-
plätze).

• Er ist Ansprechpartner für 
Behörden (z. B. bei Nutzung 
öffentlicher Verkehrsflächen, 
polizeilichen Maßnahmen, 

Abstimmungen mit Anlie-
gern).

• Er trifft sonstige Maßnahmen 
(z. B. Überwachung bzgl. ta-
rif-, arbeitsrechtlicher oder 
sonstiger Erfordernisse, Un-
terbindung von Schwarzar-
beit).

All diese Maßnahmen sind keine 
Grundleistungen im Sinne der 
Lph 8, zumindest nicht in den 
Leistungsbildern Objektplanung 
und Fachplanung. Eine Ausnah-
me kann – bei entsprechender 
Vertragsregelung – für Aufzäh-
lungspunkt Drei gelten.

HOAI kennt den „Bauleiter“ 
nicht
Die HOAI kennt den Begriff des 
Bauleiters nicht. Das gilt auch 
für das Leistungsbild Ingenieur-
bauwerke und Verkehrsanlagen. 
Auch wenn hier in der Lph 8 von 

der jahrelangen Zusammenarbeit 
ist der erfolgreiche Aufbau eines 
Netzwerks zwischen Bildungsträ-
gern und Wirtschaft. Der Erfolg 
zeigt sich darin, dass das Ange-
bot der Berufs- und Studienori-
entierung bei den jungen Leuten 
geweckt werden konnte und sich 
einige von ihnen sogar für ein 
Praktikum im Ingenieurbüro ent-
schieden haben. Gerade letzteres 
bietet für Schüler und Ingenieur 
beste Chancen der Berufsaufklä-
rung. 

Daniel Petersen
Öffentlichkeitsarbeit

Ingenieure treffen Schule am OSZ Werder (Havel), Foto: Daniel Petersen



DEUTSCHES INGENIEURBLATT    BRANDENBURG April 2016

7

Die Kammer gratuliert

Allen Mitgliedern, die zwischen 
dem 16. April 2016 und dem 15. 
Mai 2016 einen runden Geburt-
stag über dem halben Jahrhun-
dert feiern, gratulieren wir herzlich 
zum:

80. Geburtstag
Ing. Günter Zimmer, 
Pritzwalk

70. Geburtstag
Dipl.-Ing. (FH) Brigitte Stern, 
Neuenhagen

65. Geburtstag
Dipl.-Ing. (FH) Reimund Miene, 
Cottbus
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Pohl,
Doberlug-Kirchhain

60. Geburtstag 
Dipl.-Ing. Sabine Brunner, 
Potsdam

55. Geburtstag
Dipl.-Ing. Georg Keller,
Brieselang
Dipl.-Ing. (FH) Ramona Schedel, 
Wittstock/Dosse
Dipl.-Ing. Renee Dölling,
Potsdam 
Dipl.-Ing. (FH) Elke Wildgrube, 
Zehdenick 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Winkler, 
Winkel 
Dipl.-Ing. Andreas Russig, 
Schacksdorf 
Dipl.-Ing. (FH) Siegbert Schmidt, 
Lebus 
Dipl.-Ing. Michael Friedrich, 
Brandenburg an der Havel

50. Geburtstag 
Dipl.-Ing. (FH) Mike Enzmann, 
Bad Belzig
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Nern, 
Schildow 
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Wahl, 
Frankfurt/O. 
Ing. Jörg Kelling, Fredersdorf 
Dipl.-Ing. (FH) Jan Lutzens, 
Brandenburg an der Havel

Die BBIK wünscht allen Jubilaren 
Glück und Gesundheit im neuen 
Lebensjahr.

Die BBIK veröffentlicht an dieser 
Stelle ausschließlich Daten von 
Personen, die einer Veröffentli-
chung ausdrücklich zugestimmt 
haben.

■ MENSCHEN ■ DATEN ■ FAKTEN

der Bauoberleitung die Rede ist, 
trifft oben Gesagtes in gleicher 
Weise für die Ingenieurbauwerke 
und Verkehrsanlagen zu.

Auch in der VOB/B existiert kein 
Bauleiter mehr
Selbst die VOB/B (DIN 1961) re-
gelt den Begriff der Bauleitung 
nicht. In § 4 Abs.1 Nr. 3 VOB/B ist 
geregelt, dass der Auftraggeber (= 
Bauherr) befugt ist, dem Leiter des 
ausführenden Unternehmens An-
ordnungen zu erteilen. Der Auf-
tragnehmer muss nach gleicher 
VOB-Regelung seinem Auftrag-
geber (= Bauherr) mitteilen, wer 
jeweils als Vertreter des ausfüh-
renden Unternehmens für die Lei-
tung der Ausführung bestellt ist. 
Auch damit ist klargestellt, dass 
der Begriff des Bauleiters in der 
Praxis nicht mehr verwendet wird.

Empfehlungen fürs Tagesgeschäft

sich darunter aber etwas ganz 
anderes vorstellen.
Bieten Sie eine intensive-
re Baustellenbetreuung als 
Nachtragsleistung an 
Legen Sie ein Nachtragsan-
gebot vor, wenn der Bauherr 
eine intensivere Baustellenbe-
treuung wünscht. Ein Muster-
schreiben unter dem Namen 
„Angebot der intensiveren Bau-
stellenbetreuung als Beson-
dere Leistung“ finden Sie zur 
individuellen Bearbeitung auf 
pbp.iww.de unter Downloads/
Musterschreiben/Optimale Ver-
tragsabwicklung allgemein

QUELLE: PBP, AUSGABE 02 / 
2016

PBP empfiehlt zwei Dinge, um 
das Tagesgeschäft zu erleich-
tern:
Verwenden Sie die richtigen 
Begriffe
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Auf-
traggeber von Ihrem Leis-
tungsumfang die richtige Vor-
stellung hat. Das geht am be-
sten, wenn Sie im Dialog und 
der Korrespondenz mit ihm 
diejenigen Begriffe verwen-
den, die den Vertragsinhalten 
und Regelwerken entspre-
chen. Vermeiden Sie deshalb 
auch den Begriff „verantwort-
licher Bauleiter“. Dieser regelt 
die Pflichten eines Bauleiters 
im Sinne des Bauordnungs-
rechts. Ein Auftraggeber wird 
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Datum / Uhrzeit Seminar / Referent / Thema Ort Preis in Euro
Mitglied: M
Nichtmitglied: NM

20.04.2016

ab 16:00 Uhr

Ortsgespräch Denkmalpflege
Kirche St. Johannis Brandenburg
(4 Weiterbildungspunkte)

Johanniskirchplatz
14770  Brandenburg (Havel)

kostenfrei

25.04.2016

13:00 - 16:00

Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit Haus der Wirtschaft
Geschäftsstelle BBIK
Schlaatzweg 1
14473 Potsdam

26.04.2016

12:30 - 17:00

Fachgespräch FS Wertermittlung 
„Sachwertrichtlinie - Probleme der 
Anwendung“

Haus der Wirtschaft
Geschäftsstelle BBIK
Schlaatzweg 1
14473 Potsdam

kostenfrei

29.04.2016 32. Vorstandssitzung Haus der Wirtschaft
14473 Potsdam

10.05.2016

16:00 - 20:00

Gespräch Baukultur vor Ort
Kita Kindeland Wittstock
(4 Weiterbildungspunkte)

Kita Kinderland
Kirchplatz 8 - 10
16909 Wittstock

kostenfrei

11.05.2016

ab 16:00 Uhr

Ortsgespräch Denkmalpflege
Hoppegarten, Galopprennbahn
(4 Weiterbildungspunkte)

Galopprennbahn, 
Hoppegarten Berlin

kostenfrei

12.05.2016

10:00 - 15:30

Seminarreihe Baurecht für Bau-
überwacher/ Bauleiter 2
„Baurecht für Bauleiter“
(8 Weiterbildungspunkte)

Haus der Wirtschaft
Großer Saal
Schlaatzweg 1
14473 Potsdam

M: 80,00 €
NM: 120,00 €

19.05.2016

10:00 - 15:30

Seminarreihe Baurecht für Bau-
überwacher/ Bauleiter 3
„Haftung des Bauleiters“
(8 Weiterbildungspunkte)

Haus der Wirtschaft
Großer Saal
Schlaatzweg 1
14473 Potsdam

M: 80,00 €
NM: 120,00 €

Kammertermine und Seminare (Aktueller Stand siehe www.bbik.de)
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